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 Maßnahmen der Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe:  
Erläuterungen zu Fördervoraussetzungen, zum Verfahren und zur 

Gruppenbildung  
  

Stand: 11. Juli 2024 
 

I. Erläuterungen zu den Fördervoraussetzungen, Klarstellungen  
 
1. Gefördert werden soll die Vermittlung deutscher Sprachkenntnisse in Form der 

schulbegleitenden Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe (HSL). Die Förderung 
erfolgt überwiegend im Fach Deutsch nach einem ganzheitlichen Ansatz bzw. in 
den Fächern und Fächerverbünden zum Erwerb sprachlicher Kompetenz in 
Deutsch. Möglich ist auch die Anbindung der HSL-Förderung an ein schulisches 
Unterrichtsthema, da hierdurch der Spracherwerb noch besser erreicht werden 
kann. Fremdsprachen sind von einer Förderung ausgeschlossen.  
 
Der Geltungsbereich der Richtlinie bezieht sich auf  
 Schülerinnen und Schüler der Grundschule,  
 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 der Haupt- und Werkre-

alschule, der Gemeinschaftsschule, der Realschule, der Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren mit den entsprechenden Bildungsgän-
gen,  

 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 der Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt bzw. dem 
Bildungsgang Lernen,  

 Schülerinnen und Schüler anderer Klassenstufen bis maximal Klassenstufe 10 
können nur gefördert werden, wenn sie in eine Vorbereitungsklasse oder ei-
nen Vorbereitungskurs aufgenommen sind oder Seiteneinsteigerinnen oder 
Seiteneinsteiger (Zuzug aus dem Ausland im schulpflichtigen Alter) sind. 

 
2. HSL darf nicht anstelle oder während des regulären, stundenplanmäßig vorge-

schriebenen Schulunterrichts erteilt werden. Die Schülerinnen und Schüler dürfen 
nicht aus dem Unterricht herausgenommen werden. Die Förderung erfolgt außer-
halb des Unterrichts.  
 

3. In Nr. 1.1 wird klargestellt, dass es sich bei der HSL um Sprachfördermaßnahmen 
und nicht um reine Hausaufgabenbetreuung handelt. Sie schließen keine Nachhil-
fe ein.  
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4. Kinder aus Grundschulförderklassen bzw. Präventionsklassen können nicht im 
Rahmen von HSL gefördert werden.  
 

5. Es können sowohl Maßnahmen ausschließlich für die Zielgruppe Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund als auch Maßnahmen für gemischte Ziel-
gruppen (mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund mit ver-
gleichbarem Sprachförderbedarf) gefördert werden.  
 
Um eine Überforderung der Schülerinnen und Schüler zu vermeiden,  
 dürfen zehn Zeitstunden pro Woche mit max. drei Zeitstunden pro Tag und 

Gruppe nicht überschritten werden.  
 soll eine angemessene Berücksichtigung der Schulferien erfolgen (HSL-freie 

Zeit während der Ferien).  
 

6. Gefördert werden ausschließlich Maßnahmen, die an Werktagen stattfinden.  
 

7. Eine Einplanung im Rahmen des Ganztagsbetriebs der Schule außerhalb des 
Unterrichts (außerunterrichtliche HSL-Maßnahme) zur Ergänzung der pädagogi-
schen Konzeption ist möglich und wird vom Kultusministerium ausdrücklich be-
grüßt. 
 

8. Die Regelung nach Nr. 3.1, wonach eine Sprachfördermaßnahme (mindestens) 
80 Zeitstunden, in Ausnahmefällen (mindestens) 27 Zeitstunden, umfassen muss, 
bedeutet, dass der Zuwendungsantrag ausnahmslos mindestens 27 Zeitstunden 
im Bewilligungszeitraum umfassen muss. Sofern die entsprechende Bewilligung 
erteilt wurde und im Bewilligungszeitraum tatsächlich aber weniger als die bean-
tragten Zeitstunden durchgeführt wurden, gelten die Nummern 5.3 bis 5.5 (Ent-
scheidung der Bewilligungsstelle über den Widerruf des Zuwendungsbescheids 
und Rückforderung des Zuwendungsbetrags).  
 

9. Die Mindestzahl von 80 bzw. im Ausnahmefall von 27 Zeitstunden nach Nr. 3.1 ist 
schülerbezogen, d.h. sie bezieht sich auf die von der Fördergruppe im Bewilli-
gungszeitraum (Schuljahr) durchzuführenden Zeitstunden. Es ist jedoch auch 
ausreichend und förderunschädlich, wenn mindestens drei (bei einer Seitenein-
steigergruppe mindestens zwei) Schülerinnen und Schüler einer Fördergruppe die 
im Bewilligungsbescheid festgelegten Zeitstunden erreichen. Beispiel: Für eine 
Fördergruppe mit fünf Schülerinnen und Schülern wurde für eine Fördermaßnah-
me von 80 bis 119 Zeitstunden ein Zuschuss von 850 Euro bewilligt; es müssen 
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im Bewilligungszeitraum mindestens drei der fünf Schülerinnen und Schüler mit 
80 oder mehr Zeitstunden gefördert werden.  
 

10. Die in Nr. 3.2 geregelte Möglichkeit der nachträglichen Gruppenbildung bis zum 1. 
Februar des Bewilligungszeitraums umfasst insbesondere auch die Konstellation, 
dass sich bei Schülerinnen und Schülern ein besonderer Sprachförderbedarf 
nicht bereits zum Beginn des Schuljahrs gezeigt hat, eine schnellstmögliche 
Sprachförderung aber geboten erscheint. Dies kann beispielsweise der Fall sein, 
wenn nach dem Schuljahreswechsel die neue Klassenlehrkraft oder die Deutsch-
lehrkraft im Verlauf des ersten Schulhalbjahres erhebliche Sprachdefizite bei ein-
zelnen Schülerinnen und Schülern feststellt. Solche Einzelfälle bedürfen einer 
besonderen Begründung.  
 

11. Bei der Gruppenbildung können zur Vermeidung altersheterogener Gruppen 
Fördergruppen jahrgangsübergreifend aus zwei aufeinanderfolgenden Klassen-
stufen, klassenstufenbezogen und klassenbezogen gebildet werden (Nr. 3.4 Satz 
1). Gefördert werden können unter Beachtung des Sparsamkeitsgrundsatzes 
jedoch nur solche Gruppen, bei deren Bildung die Zahl der förderberechtigten 
Schülerinnen und Schüler in zwei aufeinanderfolgenden Klassenstufen zugrunde 
gelegt wird (Nr. 3.4 Satz 4). Sind bspw. in der Klassenstufe 1 sechs und in der 
Klassenstufe 2 drei förderberechtigte Schülerinnen und Schüler, werden demnach 
zwei Gruppen mit vier und fünf Schülerinnen und Schülern bezuschusst (vgl. hier-
zu auch die Beispiele zur Gruppenbildung in Abschnitt III.). Der Träger kann zwar 
tatsächlich drei Gruppen mit jeweils drei Schülerinnen und Schülern bilden, muss 
dann aber eine Gruppe komplett selbst finanzieren. 
 
Es können auch Gruppen mit Schülerinnen und Schülern aus nicht aufeinander-
folgenden Klassenstufen gebildet werden, wenn dies pädagogisch begründet ist 
(Nr. 3.4 Satz 2). Werden Fördergruppen (ausschließlich) mit Schülerinnen und 
Schülern aus Vorbereitungsklassen gebildet, ist Nr. 3.4 Satz 1 bis 4 (entspre-
chend Regelklassen mit vergleichbarer Altersstruktur) analog anzuwenden, sofern 
dies pädagogisch sinnvoll ist. Weitere Beispiele zur Gruppenbildung sind in Ab-
schnitt III dargestellt.  
 

12. Zu Nr. 3.4 Satz 5 wird klargestellt, dass eine Gruppe bei mehr als fünf förderbe-
rechtigten Schülerinnen und Schülern aus pädagogischen Gründen grundsätzlich 
geteilt werden muss.  
 



 
Az: 25-6937-4/5/2 

 

- 4 - 
 

13. Die Seiteneinsteiger-Regelung nach Nr. 3.6 i. V. m. Nr. 1.2 Satz 2 und 3 gilt für 
Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen und der beruflichen 
Schulen.  
 

II. Hinweise zum Verfahren 
1. Der Bewilligungszeitraum umfasst ein Schuljahr und dauert vom 1. August 2024 

bis zum 31. Juli 2025. 

2. Die Anträge auf Förderung müssen zusammen mit der Bestätigung der Schule 
bis spätestens 30. November 2024 bei der L-Bank vorliegen (Regelantragsfrist, 
Ausschlussfrist). In der entsprechender Weise müssen Anträge mit einer Grup-
penbildung bis zum 1. Februar 2025 bis spätestens 1. März 2025 bei der L-Bank 
vorliegen (Nachantragsfrist, Ausschlussfrist). Die entsprechenden Formulare sind 
auf den Onlineseiten der L-Bank abrufbar. Die Abwicklung der Anträge erfolgt ab 
dem Schuljahr 2024/2025 über die digitale Plattform der L-Bank. 

Anträge, die verspätet bei der L-Bank eingehen, werden nicht berücksich-
tigt (Ausschlussfrist). 

3. Der Antrag erfolgt grundsätzlich schulbezogen. Es kann auch ein Antrag für 
Maßnahmen in mehreren Schulen innerhalb einer Gemeinde gestellt werden, in 
dem jedoch eine Trennung zwischen den einzelnen Schulen vorzunehmen ist. 
Das Antragsformular sieht diese Möglichkeit vor. 

4. Die tatsächliche Höhe der Zuwendungen hängt von den zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmitteln einerseits und dem Antragsvolumen andererseits ab und 
wird nach Ablauf der Regelantragsfrist (30. November 2024) vom Kultusministe-
rium berechnet und festgelegt. 

5. Termin für die Vorlage der Verwendungsnachweise bei der L-Bank: 
spätestens 31. Januar 2026. 

6. Alle Dokumente und weitere Hinweise sind auf den Online-Seiten der L-Bank 
abrufbar. 

 

III. Hinweise und Rechenbeispiele zur Gruppenbildung nach Nr. 3.3 und 3.4 der 
HSL-Richtlinie 
Bei der Gruppenbildung gilt der Grundsatz der sparsamen Verwendung von För-
dermitteln:  
 Gruppenstärke: mindestens drei (Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger 

zwei), höchstens fünf förderberechtigte Schülerinnen und Schüler 

https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/hsl.html
https://www.l-bank.de/produkte/finanzhilfen/hsl.html
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 Eine Fördergruppe kann auch aus Schülerinnen und Schülern von mehr als 
einer Schule oder Schulart bestehen, wenn dies pädagogisch begründet ist.  

 Fördergruppen können jahrgangsübergreifend für Schülerinnen und Schüler in 
zwei aufeinanderfolgenden Klassenstufen, klassenstufenbezogen und klas-
senbezogen gebildet werden. Gefördert werden können unter Beachtung des 
Sparsamkeitsgrundsatzes jedoch nur solche Gruppen, bei deren Bildung die 
Zahl der förderberechtigten Schülerinnen und Schüler in zwei aufeinanderfol-
genden Klassenstufen zugrunde gelegt wird (Nr. 3.4 Satz 4). Maßgeblich ist 
dabei unter Berücktsichtigung der Höchstgrenze an förderberechtigten Schüle-
rinnen bzw. Schülern in einer Gruppe die kleinst mögliche Gruppenzahl.  

 Es können auch Gruppen mit Schülerinnen und Schülern von nicht aufeinan-
derfolgenden Klassenstufen gebildet werden, wenn dies pädagogisch begrün-
det ist. Bei nachfolgendem Beispiel 1 wären dann auch zwei Gruppen mit je-
weils fünf Schülerinnen und Schülern der Klassen 1, 3 und 4 möglich. 

 Es sind teilweise auch andere zuschussfähige Varianten mit der gleichen An-
zahl an Gruppen möglich.  

 
Beispiele:  
1. Grundschule, 10 förderberechtigte Schülerinnen und Schüler: 
Klasse 1 2 3 4 Summe 
Schüler/innen 3 0 3 4 10 Schüler/innen 
Zahl der zuschuss-
fähigen Gruppen 1 2 3 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen 
pro Gruppe 3 3 und 4 10 Schüler/innen 

o d e r  (da dieselbe Gruppenzahl): 
Zahl der zuschuss-
fähigen Gruppen 1 1 1 3 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen 
pro Gruppe 3 3 4 10 Schüler/innen 

 
 
2. Grundschule, 16 förderberechtigte Schülerinnen und Schüler: 
Klasse 1 2 3 4 Summe 
Schüler/innen 5 6 2 3 16 Schüler/innen 
Zahl der zuschuss- 
fähigen Gruppen 3    1 4 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen 
pro Gruppe 

nach Entscheidung des Trägers, 

mindestens 3, höchstens 5 5 16 Schüler/innen 

o d e r  (da dieselbe Gruppenzahl): 
Zahl der zuschuss- 
fähigen Gruppen 1 2 1 4 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen 
pro Gruppe 5 

nach Entscheidung des Trägers, 

mindestens 3, höchstens 5 3 16 Schüler/innen 

o d e r  (da dieselbe Gruppenzahl): 
Zahl der zuschuss- 
fähigen Gruppen 1 2 1 4 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen 
pro Gruppe 5 3 5 16 Schüler/innen 
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3. Grundschule, 22 förderberechtigte Schülerinnen und Schüler: 
Klasse 1 2 3 4 Summe 
Schüler/innen 8 3 5 6 22 Schüler/innen 
Zahl der zuschuss-
fähigen Gruppen 3 3 6 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen 
pro Gruppe 

nach Entscheidung des Trägers, mindestens 

3, höchstens 5 
nach Entscheidung des Trägers, 

mindestens 3, höchstens 5 22 Schüler/innen 

o d e r  (da dieselbe Gruppenzahl): 
Zahl der zuschuss-
fähigen Gruppen 2 2 2 6 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen 
pro Gruppe 

nach Entscheidung 

des Trägers, 

mindestens 3, 

höchstens 5 

nach Entscheidung des Trägers, mindestens 3, 

höchstens 5 3 22 Schüler/innen 

o d e r  (da dieselbe Gruppenzahl): 
Zahl der zuschuss-
fähigen Gruppen 2 1 1 2 6 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen 
pro Gruppe 

nach Entscheidung 

des Trägers, 

mindestens 3, 

höchstens 5 

3 5 3 22 Schüler/innen 

 
 
4. Grund- und Hauptschule/Werkrealschule, 18 förderberechtigte Schülerinnen und Schüler: 
Klasse 1 2 3 4 5 6 Summe 
Schüler/innen 3 3 3 3 3 3      18 Schüler/innen 
Zahl der zuschussfähigen 
Gruppen 2 2 2 6 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen pro 
Gruppe 3 3 3      18 Schüler/innen 

o d e r  (da dieselbe Gruppenzahl): 
Zahl der zuschussfähigen 
Gruppen 1 1 1 1 1 1 6 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen pro 
Gruppe 3 3 3 3 3 3      18 Schüler/innen 

 
 
5. Grund- und Hauptschule/Werkrealschule, 20 förderberechtigte Schülerinnen und Schüler: 
Klasse 1 2 3 4 5 6 Summe 
Schüler/innen 5 2 3 5 3 2 20 Schüler/innen 
Zahl der zuschuss-fähigen 
Gruppen 1 1 1 1 4 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen pro 
Gruppe 5 5 5 5 20 Schüler/innen 

 
 
6. Grund- und Hauptschule/Werkrealschule mit insgesamt 24 förderberechtigten Schülerin-

nen und Schülern: 
Klasse 1 2 3 4 5 6 Summe 
Schüler/innen 7 2 3 8 2 2 24 Schüler/innen 
Zahl der zuschuss-fähigen 
Gruppen 2 3 1 6 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen pro 
Gruppe 4 und 5 

nach Entscheidung des 

Trägers, mindestens 3, 

höchstens 5 
4 

 
24 Schüler/innen 
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o d e r  (da dieselbe Gruppenzahl): 
Zahl der zuschuss-fähigen 
Gruppen 2 1 2 1 6 Gruppen 

Zahl der Schüler/innen pro 
Gruppe 3 und 4 5 

nach 

Entscheidung 

des Trägers, 

mindestens 

3, höchstens 

5 

4 24 Schüler/innen 

 
 
 

 

 


